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Anordnung 
über den terminlichen Ablauf 

der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 
und des Staatshaushaltsplanes 1980

vom 1. August 1979 

§ 1

Für die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des 
Staatshaushaltsplanes 1980 durch die Staatsorgane, Kombi
nate, wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe und Einrichtun
gen auf der Grundlage der Ordnung der Planung der Volks
wirtschaft der DDR 1976 bis 1980 — Planungsordnung — in 
der Fassung der Anordnung vom 1. August 1979 über die 
Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des Staats
haushaltsplanes 1980 (Sonderdruck Nr. 1011 des Gesetzblat
tes) werden im Einvernehmen mit dem Minister der Finan
zen die in der Anlage enthaltenen Termine festgelegt.

bzw. bilanzbeauftragten Organen und treffen die erforder
lichen Entscheidungen.

(2) Entsprechend der erhöhten Verantwortung der Kom
binate für die Gestaltung des Reproduktionsprozesses legen 
die Kombinate und wirtschaftsleitenden Organe auf der 
Grundlage des terminlichen Ablaufplanes gemäß Anlage die 
Termine für die Übergabe der staatlichen Aufgaben an ihnen 
unterstellte Betriebe und Einrichtungen sowie für die Ein
reichung der Planentwürfe von den Betrieben und Einrich
tungen eigenverantwortlich fest. Die Räte der Kreise legen 
die Termine für die Ausarbeitung der Planentwürfe durch die 
Räte der Städte und Gemeinden fest. Die Staatsorgane, Kom
binate und wirtschaftsleitenden Organe haben zu gewährlei
sten, daß die Termine für die Übergabe von Planungsunter
lagen an andere Verantwortungsbereiche, für die Abstim
mung mit diesen sowie für die Übergabe der Planentwürfe an 
das übergeordnete Organ eingehalten werden.

§3
«2 Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(1) Die Staatsorgane, Kombinate und wirtschaftsleitenden 
Organe organisieren in ihrem Verantwortungsbereich eigen
verantwortlich die Mitwirkung der Betriebe und Einrichtun
gen sowie das ständige Zusammenwirken aller Leitungs
ebenen im Prozeß der Ausarbeitung der Planentwürfe. Sie 
sichern die ordnungsgemäßen Abstimmungen zwischen den 
Betrieben, mit den zuständigen örtlichen Räten, den Außen
handelsbetrieben, den Bankorganen sowie den bilanzierenden
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